
Ende des BEM

Das betriebliche Eingliederungsmanagement für den/die Beschäftigte(n)

Name Vorname

wurde am für beendet erklärt.

 Die Beendigung erfolgte im Einvernehmen zwischen den Unterzeichnern.

 Die Beendigung erfolgte auf Wunsch des/der Beschäftigten.

 Die Beendigung erfolgte auf Wunsch der Ansprechperson.

Die in der BEM-Akte abgelegten Daten werden drei Jahre nach dem o. g. Datum sachgemäß vernichtet.
(Alternativ: Die BEM-Akte wurde der/dem Beschäftigten ausgehändigt, eine Kopie existiert nicht.) 

Dieses Dokument wird zur Personalakte genommen.  

Ort, Datum Beschäftigte(r)

Ort, Datum Ansprechperson




